
Studiendekanat Medizin 
 

Studiendekanat Medizin:  Referentin:  Petra Meinhardt,  0 38 34 / 86 50 08,  
     E-Mail: studiendekanat.medizin@uni-greifswald.de 
   Mitarbeiterin:  Dörte Meiering,  86 50 11  
 

Hinweise für ausländische Studierende zum Einstieg in den Zweiten Abschnitt Medizin  
 
Studienablauf (http://www.medizin.uni-greifswald.de/studmed/) 

Für den Zweiten Abschnitt des Studiums werden die Vorlesungszeiten abweichend vom Ersten Abschnitt geregelt und 
als zusammenhängende Studienjahre angeboten. Das Studienjahr unterteilt sich in eine Vorlesungszeit mit einem 
vorgeschriebenen Studienangebot und eine vorlesungsfreie Zeit zum strukturierten Selbststudium.  

Der Einstieg in den Zweiten Abschnitt ist nur zum Wintersemester möglich. 

Lehrveranstaltungszeitraum: 1. klinisches Jahr: Oktober – März 
    2. klinisches Jahr: November – Oktober 
    3. klinisches Jahr: Dezember – März 
 
Die Lehrveranstaltungen in den einzelnen klinischen Jahren bauen aufeinander auf, wenn aber eine 
überschneidungsfreie Planung möglich ist, können auch Kurse in verschiedenen Jahren absolviert werden. 

 
Besondere Hinweise zum 2. klinischen Jahr 

Die Lehrveranstaltungen unterteilen sich in theoretische und praktische Anteile. Der praktische Teil darf nur 
begonnen werden, wenn die Leistungsüberprüfungen (Klausuren) des theoretischen Anteils bestanden wurden.  
Für den erfolgreichen Abschluss des Fachgebietes muss man an beiden Abschnitten regelmäßig und erfolgreich 
teilnehmen, deshalb ist es für dieses Studienjahr zwingend notwendig, 2 Semester vor Ort zu sein.  
Wir bitten Sie, dies bei Ihrer Planung unbedingt zu berücksichtigen. 
Werden nicht alle Fachgebiete im 2. klinischen Jahr absolviert, kann der Ablauf so gestaltet werden, dass ein 
zeitigerer Abschluss möglich ist (Beratung im Studiendekanat empfohlen!). 

 
Leistungsüberprüfungen 

sind unter anderem Klausuren, mündliche Prüfungen und praktische Überprüfungen. 
Die Prüfungen sind Teil der jeweiligen Lehrveranstaltung und finden sowohl begleitend als auch nach Abschluss statt. 
Diese Leistungsüberprüfungen sind keine Staatsexamensprüfungen und können auch nicht vergleichbar angeboten 
werden. 
Nur bei regelmäßiger und vollständiger Teilnahme (inklusive der geforderten Leistungsüberprüfungen) können Sie die 
vollständige ECTS-Punktzahl erhalten. (ECTS-Informationspaket unter http://www.medizin.uni-
greifswald.de/studmed/pdfdateien/studium/ects.pdf) 

 
Besonderheiten im 2. klinischen Jahr 

Für folgende Fachgebiete ist nach Abschluss aller Blockpraktika ein zusätzlicher Prüfungszeitraum im November 
einzuplanen: Allgemeinmedizin; Klinisch-pathologische Konferenz; Klinische Pharmakologie, Pharmakotherapie; 
Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, Strahlenschutz. 

 

Einzureichende Unterlagen 
bis spätestens 31. August sind zur Planung der Lehrveranstaltungen beim Akademischen Auslandsamt, Domstr. 8, 
17487 Greifswald, einzureichen: 

 Nachweis der bisherigen Studienleistungen (Transcript of Records) 
 Learning Agreement 

Bitte prüfen Sie vor Erstellung des Learning Agreements sorgfältig 
1. welche Lehrveranstaltungen Sie belegen möchten und was davon im Rahmen unseres Studienangebotes 

möglich ist (kurzfristige Änderungen vor Ort sind mitunter nicht immer möglich) und  
2. ob die Anrechnung durch Ihre Heimatuniversität nach Ihrer Rückkehr abgesichert ist.  
 

Bitte setzen Sie sich unmittelbar nach Ihrer Anreise mit dem Studiendekanat zur konkreten Abstimmung Ihres 
Stundenplanes und zur Einteilung in die Pflichtveranstaltungen in Verbindung. 

 
Wenn Sie klinische Praktika absolvieren möchten, bitten wir Sie unbedingt zu beachten, dass an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald alle Studenten der Medizin nach den Vorschriften der Biostoffverordnung untersucht sein 
müssen. Auf folgenden Internetseiten finden Sie ein Merkblatt, dass die wichtigsten Informationen zur Untersuchung 
enthält.  

 http://www.medizin.uni-greifswald.de/studmed/pdfdateien/studium/merkblatt_biostoffv.pdf 
Bitte prüfen Sie, ob eine vergleichbare Untersuchung in Ihrem Heimatland bereits vorgenommen wurde und bringen 
Sie die entsprechenden Belege (z.B. Impfausweis) zur Prüfung durch die Betriebsärztin unserer Universität mit. Die 
Untersuchung kann auch hier vor Ort vorgenommen werden.  
 

 
Bei Fragen zur Planung und Organisation stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 


